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EDITORIAL

Liebe Leserinnen 
und Leser,

herzlich willkommen zum Online-News-
letter „DFI- Franchiseblick“.

In diesem Monat steht unser Newsletter 
unter dem Thema "Die Marke - der unge-
nutzte Erfolgsfaktor".

Erfahren Sie von unserem Marken-Ex-
perten Thomas Matla, welche Faktoren 
einen erfolgreichen Markenaufbau beein-
flussen und wie Sie ein "Markensystem" 
aufbauen können.

Lars von Glahn erläutert für Sie die Vor-
teile des Einsatzes einer guten IT in Fran-
chise-Systemen zum Markenaufbau und 
-sicherung sowie optimalen Präsentation 
Ihrer Marke.

Möchten Sie noch mehr über dieses The-
ma erfahren? Am 24. Oktober 2009 fin-
det in Berlin unser Spezialseminar "Die 
Marke - der ungenutzte Erfolgsfaktor" statt.

Sie erhalten einen ganzheitlichen Über-
blick über die Bedeutung und die Entwick-
lung einer Marke an anschaulichen, prak-
tischen Beispielen. Sie erhalten Tipps und 
Anregungen für die Einschätzung der ei-
genen Angebotssituation und deren mög-
licher Entwicklung und Veränderung.

Weiter Informationen zu diesem Semi-
nar erhalten Sie hier...

Wir freuen uns auf Sie.

Ihre Anett Schmidt
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Franchising ist als 
Wachstums- und Markt-
durchdringungsstra- 
tegie auf dem Vor- 
marsch. Längst ha-
ben sich die Vorteile 
dieses systemischen 
Ansatzes bei Existenz-
gründern und System 
affinen Unternehmen 
durchgesetzt.

Die harten Fakten der schlüsselferti-
gen Unternehmenskonzepte, die als 
Komplettpakete gegen Gebühren und 
umsatzabhängige Abgaben übernom-
men und genutzt werden können, ent-
falten in wirtschaftlich schwierigen Zei- 
ten besonders wahrnehmbar ihre system-
immanenten Vorteile. 

Verfügt das Franchise-System zudem 
über eine starke Marke, sind Mehrwerte, 
wie eine schnellere Wahrnehmbarkeit 
und Durchsetzbarkeit gegenüber Kon- 
kurrenzangeboten, eine höhere und ste-
tig wiederholte Nachfrage, verursacht 
durch eine stärkere Attraktivität und 
Vertrauensbildung, eine breitere Preise-
lastizität gegenüber Franchise-Nehmern 
und Kunden sowie eine bessere und 
längere Partner- und Kundenbindung 
der Lohn der Investitionen und Anstren-
gungen.

Weiche Markenbestandteile zählen

Doch eine Marke besteht nicht nur 
aus harten Faktoren. Gerade die 
weichen Bestandteile haben eine sehr 
starke Wirkung auf die Erscheinung 
und Wahrnehmung am Markt sowie 

den wirtschaftlichen Erfolg des ge-
samten Systems. Leider werden diese 
„inneren Werte“ und Wettbewerbsvor-
teile von vielen Franchise-Gebern 
nicht bemerkt und gesehen. Sie blei-
ben bewusst oder unbewusst unbe-
achtet und ungenutzt. Oder, sie 
können sich je nach Situation und 
Franchise-Nehmer selbst frei, ungehin-
dert und in vielfältigen Variationen ent-
wickeln, die Marke unvorhersehbar 
stärken oder schwächen. Echte Al-
leinstellungs- und Marktvorteile wer-
den so Zufallsprodukte oder ganz 
vergeben. Ein zielgerichteter und steti-
ger Aufbau einer ganzheitlichen star-
ken Marke ist auf diese Weise nicht 
möglich.

Da die weichen Marken-Faktoren durch 
das gesamte Franchise-System und 
alle Franchise-Partner multipliziert wer-
den, ist es daher sinnvoll sich im Vor-
feld, im Rahmen der Konzeptentwick-
lung, noch vor der Pilotphase, über 
diese bewusst zu werden. 

Vordenken, Durchdenken und Nach-
denken

Markenaufbau beginnt bereits mit der 
Franchise-Konzeptentwicklung und heißt 
in erster Linie Vordenken, Durchden-
ken und Nachdenken. Begleitet vom 
Vorfühlen, Mitfühlen und Nachfühlen. 
Erst nach dieser fundamentalen, ganz-
heitlichen Wahrnehmungs- und Konkre-
tisierungsphase, der inneren Marken-
profilierung, dem „Inner Branding“, ist 
die Markenpersönlichkeit, die „Brand 
Identity“, wirklich bewusst, greifbar und

Markendenken im Franchising
FIT für die Zukunft – Franchise und IT gehören zusammen!!
Lars von Glahn, C1 Solutions GmbH 

Markenprägung im Franchising
Vom Franchise-Geber zum Markensystem

Die neue europäische Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung
RA Günter Erdmann, SCHLARMANNvonGEYSO 

Thomas Matla, 
Bellone FRANCHISE 
CONSULTING GmbH

Markenprägung im Franchising
Vom Franchise-Geber zum Markensystem
Thomas Matla, Bellone FRANCHISE CONSULTING GmbH

http://www.franchise-institut.de
http://www.bellone-franchise.com/files/portrait/TM-Profil_2009.pdf
http://www.dfi-online.de/hp673/Die-Marke---der-ungenutzte-Erfolgsfaktor.htm


Newsletter des Deutschen Franchise Institutes (DFI) Nürnberg                                    DFI-FRANCHISEBLICK I 2

>

>

Die häufigste Fragestel-
lung, die sich im Zu-
sammenhang mit der 
IT-Kultur stellt: 

Wie kann eine Franchise-
Marke am wirkungs-
vollsten, effizientesten 
und sichersten durch 
IT unterstützt und von 
ihr begleitet werden?

Die Ausprägung des Produktes, die Art 
der Dienstleistung sind wesentliche Fak-
toren einer Marke – eines Franchise-
Systems. Aber diese Faktoren allein 
für sich sind noch kein Garant für ein er-
folgreiches System. 

Viel wichtiger ist es, die Dienstleistung 
oder das Produkt dem Endkunden in ei-
ner gleich bleibenden Qualität zu lie-

fern und damit die Marke entsprechend 
positiv zu präsentieren. 

Ein Franchise-Unternehmer garantiert, 
dass alle Lizenznehmer zuverlässig 
und ohne Ausnahme die definierten 
Qualitätsstandards einhalten. Alle Pro-
dukte oder Services müssen überall in 
der gleichen Beschaffenheit angeboten 
und vom Kunden identisch wahrgenom-
men werden. Davon hängt der Erfolg 
des Unternehmens ab. 

Die kontinuierliche Information über 
Neuigkeiten bezüglich des Franchise-
Systems, das Schreiben von Angebo-
ten, die Rechnungsstellung gegenüber 
Partnern und Kunden, die standardisier-
te Abwicklung von Leistungen oder die 
Auslieferung von Produkten  beim Kun-
den sind nur einige Beispiele, die eine 
hohe Standardisierung benötigen, bzw. 

auf einem hohen gleich bleibenden 
Qualitätsniveau abgewickelt werden 
müssen. Hieraus ergeben sich hohe 
Anforderungen an die Steuerung und 
das Management der Vertragspartner.

Aber wo fängt Qualität aus Sicht der 
IT an?
Nicht nur die Frage, wann aus Sicht 
der IT Qualität anfängt, sondern auch 
wie viel IT (Software und Hardware) 
benötigt das System, wenn das Fran- 
chise-Unternehmen mit den ersten 
Piloten an den Start geht, sind hierbei 
wesentliche Kernfragen.

„Standardisierung und Automatisie-
rung von Abläufen“
Schon von Anbeginn sollte die Minimie-
rung von Abläufen bedacht und die Un-
terstützung durch IT geprüft werden.

Markendenken im Franchising - FIT für die Zukunft – Franchise und IT gehören zusammen!!

Lars von Glahn,
C1 Solutions 
GmbH 

vor allem schriftlich definier- und fixier-
bar.

Zum Beispiel für das essentielle, obliga-
torische Markenkapitel im Franchise-
Handbuch. Erst dann kann die Marke 
ganzheitlich und mit all ihrer Kraft weiter-
kommuniziert und multipliziert werden, 
sowohl mit ihren rationalen, als auch 
emotional-intuitiven Bestandteilen.

Die äußere Markengestaltung, das Mar-
kendesign, das Markenerlebnis, das Mar-
kenverhalten und die Markenkommuni-
kation sowie der gesamte Brand Marke-
ting-Mix bauen ganz konkret auf diese 
ersten Schritte der inneren Markenprofi-
lierung auf. Sie bildet die Basis, das Mar-
kenfundament, auf dem die „Franchise- 
Wolkenkratzer“ entstehen und wachsen 
können.

Franchise-Geber mit unbewussten 
Werten

Nun stellt sich die Frage, ob es denn 
Kernbereiche gibt, die einen maßgeb-
lichen Einfluss auf die Entwicklung des 
gesamten Franchise-Systems haben, in 
denen  die weichen Werte und Einstel-
lungen dennoch unbewusst bleiben 
und nicht reflektiert werden. Die damit 
implizit in das gesamte System getra-
gen und von diesem multipliziert wer-
den. Meine eindeutige Antwort hierzu: 
Ja. Deshalb lassen Sie uns konkreter 
werden. 

Die wichtigste Person in der Anfangs- 
phase eines Franchise-Systems ist der 
Systemgeber. Er ist der kreative und 
kompetente Unternehmensgründer mit 
einer klaren Idee und einem schlüssi-
gen Konzept. Es geht ihm, in dieser er-
sten Gründungsphase, viel um harte 
Fakten, um Produkte und Leistungen so-
wie ihre Standardisierbarkeit, um ideale 

Standorte und umfassende Finanzierun-
gen etc. Auch äußerliche Markierungs-
zeichen, wie ein einzigartiger Marken- 
name, ein Logo und eventuelle Farben 
werden oft schon parallel entwickelt. 

Was das Unternehmen, die neu zu ent-
wickelnde Marke, im Kern wirklich aus- 
macht, welche für die unterschiedlichen 
Märkte relevanten Kompetenzen es be-
sitzt, welche Bedeutung ihm von sei-
nen Partnern und Kunden zukommen 
soll, für welche Werte es stehen und wo-
ran man diese Werte erkennen soll, ist 
oft weniger bewusst und schon gar 
nicht fixiert. Selbst, wenn man in die-
sem Zusammenhang oft Sätze hört, 
wie: „Das leben wir bereits. Wir sind be-
reits sehr viel weiter.“ Für ein normales 
Einzelunternehmen, in dem ein Inhaber 
das gesamte Geschäft steuert und do-
miniert, mag das auch genügen. Für 
Franchise-Systeme ist es eindeutig zu 
wenig. 

Profilierung durch Unternehmensin- 
haber

In einem inhabergeführten Unterneh-
men ist der Inhaber der Chef. Er ist be-
kannt und in allen Bereichen präsent. 
Jeder Mitarbeiter nimmt ihn, sein We-
sen und seine Erscheinung, seinen Cha-
rakter, seine Ideen und Vorstellungen, 
seine Werte und Einstellungen, seine 
Energien und sein Vorgehen wahr. 
Egal, ob eckig und kantig, auf jeden 
Fall recht einzigartig. Man empfindet 
und spürt ihn. Und, er übernimmt vielfäl-
tige Funktionen. Der Inhaber prägt so 
den Charakter des gesamten Unterneh-
mens. Und das nicht nur nach innen, 
sondern auch gegenüber den Beschaf-
fungsmärkten, den Finanzmärkten und 
Absatzmärkten. Gleichzeitig steht er 
mit allen Märkten dialogisch in Kontakt, 
weiß daher über die Befindlichkeiten sei-

ner Mitarbeiter oder Zulieferer, wie 
auch über sich verändernde Bedürfnis-
se und Wünsche seiner Zielgruppen. 
Die zielgerichtete Ausrichtung des ge-
samten Unternehmens erfolgt somit 
maßgeblich durch den Kopf an der Spit-
ze des Unternehmens.

Franchise-Geber prägen Markensys-
teme

Auch im Franchising geht es um die 
Herausbildung, die Ausrichtung und 
das Leben von Unternehmensmarken. 
Nur, dass hier nicht hierarchisch, von 
oben nach unten, agiert und regiert 
werden kann, sondern vielmehr part-
nerschaftlich vorgegangen wird. Zu-
dem auch oft vielfältiger und indirekter, 
über unterschiedliche Events und Kom-
munikationsmedien. Neue Medien und 
die IT-Struktur spielen dabei eine 
große Rolle. Der Markenkern und die 
positiven Werte und Einstellungen, die 
quasi eine virtuelle Unternehmerpers-
önlichkeit darstellen, werden genau de-
finiert und bewusst auf den Brand 
Marketing-Mix, auf Produkte und Leis- 
tungen, auf den Kontrahierungs-, Ver-
triebs- und Kommunikationsmix über- 
tragen. Bei der schriftlichen Definition 
all dieser Markendimensionen für das 
Franchise-Handbuch ist der Franchise-
Geber gefordert, sich selbst über seine 
eigenen Werte und Einstellungen be-
wusst zu werden. Und zu schauen, ob 
diese mit den für die Zielmärkte rele-
vanten Markenwerten in Konflikt stehen 
oder sie fördern. Nur so können stören-
de Interferenzen bewusst im Vorfeld 
ausgeschaltet und nutzbare Potenziale 
frühzeitig erkannt werden.

Mehr zu diesem Thema erfahren Sie 
in unserem Seminar "Die Marke - der 
ungenutzte Erfolgsfaktor". 
Mehr dazu hier...

http://www.c1-solutions.de/c1/index.htm
http://www.dfi-online.de/hp673/Die-Marke---der-ungenutzte-Erfolgsfaktor.htm
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Die einzige und wesent-
liche europäische Rechts-
norm für kartellrechtli-
che Fragen im Fran-
chising steht vor seiner 
Novellierung. 

Im Bereich des Franchi-
sings ist die bisherige 
Gruppenfreistellungs-
verordnung Nr. 2790/ 
1999 in der jetzigen 
Form in ihrer Gültigkeit 

bis Ende Mai 2010 befristet. Die Europäi-
sche Kommission hat nun einen ersten 
Änderungsentwurf für die Vertikal-GVO 
vorgestellt, der mit den nationalen Wett-
bewerbsbehörden und Verbänden disku-
tiert wird.

Dieser Beitrag will dem Leser die wich-
tigsten möglichen Änderungen der Verti-
kal-GVO vorstellen. Vorauszuschicken ist 
allerdings, dass das europäische Ge-
meinschaftsrecht den Wettbewerb zwi-
schen Unternehmen auf europäischer 
Ebene regelt. Durch sogenannte Grup-
penfreistellungsverordnungen werden je-
doch einige Gruppen wettbewerbsbe- 
schränkender unternehmerischer Maß-
nahmen von dem grundsätzlichen Ver-
bot wettbewerbsbeschränkender Verein- 
barungen und Verhaltensweisen des 
Art. 81 EG-Vertrag ausgenommen.

Know-How Definition
Nach der Verordnung wird derzeit unter 
dem Begriff „Know-how“ die Gesamt-
heit nicht patentierter praktischer Kennt-
nisse verstanden, die der Lieferant (Fran- 
chise-Geber) durch Erfahrung und Erpro-

bung gewonnen hat und die geheim, we-
sentlich und identifiziert sind. 

„Wesentlich“ bedeutet danach, dass das 
Know-how Kenntnisse umfasst, die für 
den Franchise-Nehmer zum Zwecke des 
Absatzes von Vertragswaren unerläss-
lich sind.

Nach der neuen Vertikal-GVO soll unter 
dem Begriff „wesentlich“ nun verstan-
den werden, dass die Kenntnisse nicht 
mehr unerlässlich sein müssen, son-
dern stattdessen „bedeutsam und nütz-
lich“ für den Absatz sind. Damit würde 
wieder die Situation eintreten, die prak-
tisch bis zur Neufassung der jetzt gülti-
gen Vertikal-GVO galt. 

Die Änderung der Know-how-Definition 
hätte Auswirkungen auf die Regelung zum 
nachvertraglichen Know-How Schutz, 
da der Schutzbereich entsprechend der 
neuen Definition erweitert würde. Außer-
dem betrifft eine Definitionsänderung ge-
nerell die Auslegung von Franchise-Ver- 
trägen, da in der Praxis festzustellen 
war, dass die kartellrechtliche Prägung 
dieser Begriffsbestimmung auch zivil-
rechtlich genutzt wurde. 

Für jedes Franchise-System war es auf 
der Basis der jetzt gültigen Definition in 
hohem Maße schwierig, den Nachweis 
zu erbringen, dass das vorhandene Know-
how unerlässlich sei. Mit der Neudefiniti-
on würde wieder eine „Normalisierung“ 
eintreten. 

Marktanteilsschwelle
In diesem Bereich liegt die wirklich kri-

tisch zu beurteilende Änderung, die für 
die Franchise-Wirtschaft in hohem Ma-
ße negative Auswirkungen haben kann. 

Bislang war die Anwendbarkeit der 
Gruppenfreistellung daran geknüpft, 
dass der Franchise-Geber einen Markt-
anteil von weniger als 30% auf dem 
Markt inne hat, auf dem er die Ver-
tragswaren an den Käufer verkauft. 
Der Entwurf der Kommission sieht nun 
die Berücksichtigung nicht nur des Fran-
chise-Gebers, sondern zusätzlich auch 
des Franchise-Nehmers und dessen 
Marktanteil vor, um die Anwendbarkeit 
der Gruppenfreistellung zu ermögli-
chen. Der Franchise-Nehmer muss da-
bei ebenfalls weniger als 30% Markt- 
anteil auf dem Markt halten, auf dem 
er die Vertragswaren weiter verkauft.

Diese Änderung hätte zur Folge, dass 
es Fälle geben könnte, bei denen ein 
Franchise-Nehmer, der auf einem loka-
len Markt ohne jeden Wettbewerber 
agiert über die 30%-Marktanteilshürde 
gerät und somit die Ausnahmen nach 
der Vertikal-GVO nicht zur Anwendung 
kämen.

Das unbefriedigende Ergebnis wäre, 
dass einige Franchise-Verträge in wirt-
schaftlich kaum nachvollziehbarer Wei-
se in den Genuss der Freistellung der 
Beschränkungen des Art. 81 EG-Ver-
trag kämen und andere außen vor blie-
ben. 

Im Übrigen ist zu befürchten, dass die 
jeweils vorzunehmende Beurteilung wäh-
rend der Gesamtlaufzeit des Vertrages

Die neue europäische Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung

RA Günter Erdmann, 
SCHLARMANNvon
GEYSO

Ziel ist der Aufbau einer gezielten Unter-
stützung der eigenen Mitarbeiter durch 
IT-Systeme als steuernde Basis des 
Franchise-Systems. Aber auch dem 
Endkunden mit einer stets gleich blei-
benden Außendarstellung entgegen zu 
treten, wird von einer gut geplanten 
und durchdachten Lösung unterstützt. 
Die Systeme sind hier sehr vielfältig zu 
nutzen. Sei es zwischen Franchise-Ge-
ber und Franchise-Nehmer, wo über 
das Internet Umsatzdaten, Mengenge-
rüste und wichtige Informationen zum 
laufenden Geschäft ausgetauscht wer-
den, die durch den Franchise-Geber 
weiterverarbeitet werden (die Abbil-
dung des Liefer- und Bestellprozesses 
mit einer automatischen Rechnungser-
stellung ist z. B. eine wesentliche Unter-
stützung durch  die IT). Besonderes 
Augenmerk liegt auf der permanenten 
Bereitstellung der relevanten Kunden- 
und Umsatzdaten und zugehöriger 
Kennzahlen. Auf dieser Grundlage kön-
nen Analysen und Auswertungen (Sys-
temcontrolling) erfolgen, die zur Steue- 
rung des Geschäfts notwendig sind. 
Auch die Präsentation des Franchise-

Systems über eine informative und inter-
aktive bzw. sehr anwenderfreundliche 
Homepage ist ein wichtiges Qualitäts-
merkmal für das Franchise-System. 
Dies ist sowohl für die Außenwirkung 
zum Endkunden als auch für die Zusam-
menarbeit zwischen Franchise-Geber 
und Franchise-Nehmer von Belang.

„Verfügbarkeit und Funktionssicher-
heit der Systeme“
Die Einbindung von IT-Systemen bedeu-
tet aber auch ein hohes Maß an Verant-
wortungsbewusstsein diese Systeme 
zu pflegen um eine permanente Verfüg-
barkeit zu garantieren. Gerade die Ver-
fügbarkeit eines Systems, wie z.B. die 
Durchführung einer Bestellung durch 
den Kunden über das Internet ist ein we-
sentlicher Qualitätsbaustein des Sys-
tems. Eine Verzögerung der Abfrage 
und oder eine Fehlfunktion führen zu er-
heblichem Missmut beim Kunden. Der 
schlimmste Fall ist, dass der Kunde 
einen negativen Eindruck bezogen auf 
das Franchise-System bekommt bzw. 
zu einem anderen Anbieter/Marke wech-
selt, obwohl er das Produkt noch nicht 

bekommen hat.

Fit für die Zukunft – Franchise und 
IT gehören zusammen!
Die Vorteile einer Einbindung von IT-
Systemen in das Franchise-System 
sprechen für sich und sind in der heuti-
gen Zeit kaum noch wegzudenken. Da-
her ist es ein wichtiges MUSS sich 
frühzeitig bezüglich der Potentiale 
durch die Einbindung von IT-Systemen 
zu informieren. Der Focus sollte hier 
auf Standardsystemen liegen, um mög-
lichst schnell und einfach die eigenen 
Prozesse abzubilden.

Aber auch bei bestehenden Franchise-
Systemen ist ein kontinuierliches Moni-
toring der Systeme notwendig. Dies be-
trifft insbesondere den regelmäßigen 
Check, ob die bestehenden Lösungen 
auch weiterhin dem künftigen Expansi-
onsweg standhalten.

Lars von Glahn ist Referent in unserem 
Seminar "Die Marke - der ungenutzte 
Erfolgsfaktor". Mehr...

http://www.schlarmannvongeyso.de/partner-38/guentererdmann-69.htm
http://www.dfi-online.de/hp673/Die-Marke---der-ungenutzte-Erfolgsfaktor.htm
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sehr unterschiedlich unter Berücksichti-
gung der Wettbewerbssituation z. B. in ei-
nem exklusiven Vertragsgebiet eines 
Franchise-Nehmers ausfallen kann. 

Preisbindungsverbot
Die Vertikal-GVO beinhaltet Regeln zum 
Verbot der Preisbindung, die bei einem 
Verstoß zum Ausschluss der Anwen-
dung der Gruppenfreistellung für den ge-
samten Franchise-Vertrag führen würde. 

Hierzu gehört das Verbot der Vorgabe 
von Festpreisen und Mindestverkaufs-
preisen durch den Franchise-Geber. Er-
laubt sind dagegen die Vorgabe von 
Höchstverkaufspreisen und die Ausspra-
che von Verkaufspreisempfehlungen.

Der Kommissionsvorschlag zur Ände-
rung der Vertikal-GVO selbst enthält kei-
ne Abweichungen hinsichtlich des Preis- 
bindungsverbots. Jedoch bestimmen die 
Leitlinien für die Beurteilung vertikaler 
Vereinbarungen nach Art. 81 EG-Ver-
trag, dass eine „bestimmte unterstüt- 
zende Maßnahme“ nicht als Verstoß ge-
gen die Preisbindungsregeln verstan-
den wird. Darunter fassen die Leitlinien 
folgende Maßnahmen:

• Absatzwerbung während der Einfüh-
rung einer neuen Marke

• Absatzwerbung während des Eintritts 
in einen neuen Markt. Dabei können 
Preisbindungen behilflich sein, um 
Franchise-Nehmer hinsichtlich der Er-
forderlichkeit der Erzeugung von Nach-
frage bei Einführung neuer Produkte 
zu sensibilisieren.

• Kurzfristige Niedrigpreiskampagnen mit 
festegelegten Niedrigpreisen über ei-
nen Zeitraum von 2 bis 6 Wochen.

Diese Maßnahmen, die von der Franchise-
Wirtschaft schon lange gefordert wor-
den sind, sind in hohem Maße zu begrü-
ßen. 

Exklusivität
In einer exklusiven Vertriebsvereinbarung 
verpflichtet sich der Franchise-Geber sei-
ne Produkte lediglich einem Franchise-

Nehmer zum Zwecke des Weiterver-
kaufs in einem festgelegten Gebiet zu 
verkaufen. Die gegenwärtige Vertikal-
GVO bewertet Gebietsbeschränkungen 
grundsätzlich als Kernbeschränkung, 
die als solche bewirken, dass jede verti-
kale Vereinbarung, die solche Bestim-
mungen enthält, als Ganzes von der 
Gruppenfreistellung nach der Verord-
nung ausgeschlossen wird. Hiervon gibt 
es bereits Ausnahmen. So ist es er-
laubt, dass der Franchise-Geber aktive 
Verkäufe des Franchise-Nehmers in Ge-
bieten, die exklusiv einem anderen Fran-
chise-Nehmer oder dem Franchise-Ge- 
ber selbst zustehen, unterbindet. Dabei 
dürfen aktiv keine individuellen Kunden 
zum Beispiel per Post oder unaufgefor-
derter Emails angesprochen werden.

In dem Änderungsentwurf der Kommissi-
on ist vorgesehen, die Möglichkeit des 
Verbots von aktiven Verkaufsmaßnah-
men auszuweiten. Danach können aktive 
Verkaufsmaßnahmen umfassend auch in 
solchen Gebieten untersagt werden, die 
nicht für den Franchise-Geber oder ande-
re Franchise-Nehmer reserviert sind.

Das Untersagen von passiven Verkaufs-
maßnahmen bleibt aber verboten. Bei 
solchen Verkaufsmaßnahmen handelt es 
sich um das Eingehen des Franchise-
Nehmers auf unaufgeforderte Kundenan-
fragen, was auch die Lieferung von Wa-
ren und das Erbringen von Dienstleis- 
tungen gegenüber diesen Kunden bein-
haltet.

Internet
Jeder Franchise-Nehmer muss die Frei-
heit haben, das Internet zum Zwecke 
der Werbung oder des Verkaufs nutzen 
zu können. Dabei wird die Nutzung des 
Internets als passive Verkaufsmaßnah-
me angesehen. Die vorgeschlagene neue 
Vertikal-GVO schweigt zu den Fragen 
der Internetnutzung. Die Leitlinien enthal-
ten jedoch weitere Regelungen, wann 
die Nutzung des Internets als aktive 
oder passive Verkaufsmaßnahme zu be-
werten ist. Die Kommission betrachtet fol-
gendes Verhalten als verbotene Kernbe-

schränkung:

• automatisches Weiterleiten von Kunden 
auf die Webseite des Franchise-Ge-
bers oder anderer Franchise-Nehmer

• Verpflichtung des Franchise-Nehmers 
zur Beendigung einer Kundentrans-
aktion, wenn die verwendete Kreditkar-
te eine Adresse aufweist, die außer- 
halb des exklusiven Vertragsgebiets 
des Franchise-Nehmers liegt

• Verpflichtung des Franchise-Nehmers 
zur Beschränkung des Anteils seiner 
Gesamtverkäufe über das Internet

Die Kommission betrachtet neuerdings 
jedoch folgendes Verhalten als aktive 
Verkaufsmaßnahme:

• Verwendung von Bannern oder Links 
auf Seiten von Anbietern, die speziell 
auf Kunden außerhalb des Vertrags-
gebiets des Franchise-Nehmers aus-
gerichtet sind 

• Verwendung von Meta-Tags oder an-
derer Techniken mit dem alleinigen 
Ziel, solche Kunden anzusprechen

Franchise-Nehmer können verpflichtet 
werden, ein Ladengeschäft zu betreiben 
und nicht bloß über das Internet zu han-
deln.

Fazit
Der Großteil der vorgeschlagenen Än-
derungen ist zu begrüßen und hat für 
die Franchise-Wirtschaft keine gravie-
renden Auswirkungen, mit Ausnahme 
der Berücksichtigung der Marktanteils-
schwellen auch auf Franchise-Nehmer-
seite. Es bleibt zu hoffen, dass hier im 
Rahmen der derzeit stattfindenden Kon-
sultationen auch unter Einschluss der 
nationalen und europäischen Franchise-
Verbände Änderungen herbeigeführt 
werden können. Wir werden berichten. 

Die neue GVO wird auch Thema auf un-
serem Seminar "Optimale Franchise-
Verträge - Rechtsrahmen und Gestaltung“ 
sein. Weiter...

http://www.franchise-institut.de/hp1/Homepage.htm
http://www.franchise-institut.de/hp1/Homepage.htm
http://www.dfi-online.de/hp646/24.-Deutscher-Franchise-Tag.htm
http://www.dfi-online.de/hp658/Optimale-Franchise-Vertraege---Rechtsrahmen-und-Gestaltung.htm
http://www.start-messe.de/modules.php?name=Besucher&cat=datenfakten
http://www.dfi-online.de/hp662/44.-Schule-des-Franchising.htm
http://www.dfi-online.de/hp673/Die-Marke---der-ungenutzte-Erfolgsfaktor.htm
http://www.franchise-institut.de/hp658/Optimale-Franchise-Vertraege---Rechtsrahmen-und-Gestaltung.htm



